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Anlage XIV.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege
auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891.

Aaushaltsplan
für die

erweiterte Armenpficqe auf Grund des Gesetzes
vom 11. Zuti 1891

für das Rechnungsjahr

oom 1. April 192« bis 31. März 1981.

»»«» <



Erweiterte Armenpflege,

524

Titel. Einnahme.

n.

in.

Beiträge aus dem Vermögen der Kranken oder von Dritt-
uerpflichteten ............. . .

Beiträge der Kreiseund Gemeindenzu den Kosten der von
dem Landarmenuerbandein Anstaltspflegeunterzubringenden
hilfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taub¬
stummenund Blinden ............

I

Zuschuß:
»,) aus der Dotationsrcnte nach

Gesetze vom 2. Juni 1902 .
d) aus den Prouinzilllabgllben .

dem
85 441,67 Mk.

7 368 558,33 „

Summe der Einnahme

Vorschlag
des

Praumzial-
ausschusses.

ErweiterteArmenpflege.
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siir das
Rechnung'
s«>U' ^'

500 000

24 446 000

7 454 000—

Ausgabe.

Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptischen,Taubstummen und Blinden in An«
staltspflege............. . . .

Summe der Ausgabe für sich
Die Einnahme beträgt

Ausgleich.

32 400 000 —

weniger

^,63 lB'

4192H3
1?705L«5

32 400 000
32 400 000
52 400 000

.^000

ßemerllungen.

Die Einnahme hat betragen im Rechnungsjahre 1918 — 472 001,58 Mk.
Mit Rücksichtauf die infolge der Steigerung der allgemeinenVerwaltungs»

lostenzu erwartende Mehreinnahmekann schätzungsweiseder Betrag von 500 000 Mt.
«ingesetztwerden.

Dem Haushaltsplane ist zugrunde zu legen die Anzahl der Pflegetage im Rechnungs¬
jahre 1918 — 3 143 365 unter Zugrundelegung eines Zugangeg von 1200 Kranken
- 438 000 Pflegetage, der infolge des Wegfalles der Zahlungspflicht der Lieferungs-
verbande zu erwarten ist. Als durchschnittlichertäglicher Verpflegungssatz (für
Prouinzial- und Prwatnnstalten) muß der Betrag von 9,— Mt. zur Berechnung
gelangen, da infolge der außerordentlichen Teuerungsverhältnisse der Pflegcsatz
sowohl für die in Provinzial-Heil- und Pflege- als auch für die in Privatanstnlten
untergebrachten Pfleglinge des RheinischenLandarmenuerbandcs allgemein erhöht
werden mußte.

Hiernach sind rund 8 600 000 Pflegetage mit 9,— Mk. durchfchnittlchzu
berechnen. Davon entfallen 1. auf die Kreise und Gemeinden reglemenlsmäßig
») für Krankeunter 16 Jahren 438 UU0 Pflegetage K 6,— Mk. -- 2 «28 000 Wk.,
o) für Kranke über 16 Jahren 3162 UUUPflegetage K 6.30 Ml. — rund
21818000 Mk., Summe von » und t>: 24446000 Mt., 2. auf die Provinz der
Rest mit 3 600 000 Pflegetagen K 9, - Ml. -- 32 400 000 Mk. — 24 446 000 Ml.
— ? 954 000 Ml. wovon Titel I mit — 500 000 Ml. abzuziehen ist, sodaß
? 454 000 Ml. für die Provinz noch aufzubringen bleiben.

Die Mehrausgabe ist durch die allgemeine Erhöhung der Pflegesatzebedingt. (Vergl.
Bemerkungen zu Titel II und III der Einnahme.)




	Seite 523
	Seite 524/525
	[Seite]

